
· . II- ~SS der Beilagen. 7.U den Sk.1ogr.1('hi5chen PrC'tokollen des NaHonJ1r~l:('s 

DER BUNDESMINISTER 
FUR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 100000/12-Parl/76 

1m die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 1;1 i e n 

XIV. Gcsetz.ge:l:1nf:,spcdode 

, Wien, am 190 Mai 1976 

Z~1.f lAB 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nro 244/J-NR/76, betreffend Unterstützung von Schüler­
vertretern, die die Abgeordneten Josef HÖCHTL und 
Genossen an mich richteten, beehre ich mich wie folgt 
zu beantworten: 

Zu der vorliegenden Anfrage ist grundsätz .... 
lich zu bemerken: 

a) Auf Grund der derzeitigen Gesetzeslage 
ist streng zu unterscheiden zwi.schen der innerschulischen 
Schülervertretung, die durch das Schulunterrichtsgesetz 
geschaffen wurde, und den Schülerbeiräten auf Landes-
und Bundesebene, die auf Grund von Empfehlungen des 
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst eingerich­
tet wurdeno 

b) Der innerschulischen Schülervertretung, 
wie sie durch § 58 und 59 des Schulunterrichtsgesetzes 
installiert wurde, steht selbstverständlich der organi­
satorische Apparat der einzelnen Schulen gemäß den ,im 
Schulgemeinschaftsaus.schuß der, betreffenden' Schule 
gefaßten Beschlüssen (§, 64 Schulunterricht~gesetz) zur 
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Verfügungo Ein allfälliger finanzieller Aufwand ist 
aus Bundesmitteln zu bestreiten~ 

c) Der Schülerbeirat beim B~ndesministeriu~ 
für Unterric:;ht und Kunst ist über An:;.:-egung des Ressort­
leiters eingerichtet und gerade im letzten Arbeitsjahr 
zu einem leistungsfähigen Schülervertretungsorganaus­
gestal tet 'Word':m (wie dies schon in der Beantwortung 
der seinerzeitigen schriftlichen parlamentarischen 

. Anfrage Nro 168/J-NR!1976 betreffend- Vorbereitung eines 
SchülervertretULgsgesetzes ausgeführt werden konnte). 
Der finanzielle Aufwand beträgt derzeit ca .. S 150.000,·­

im Jahr 0 

d) Die auf Grund der vom Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst erlaßmäßig empfohlenen Richt­
linien (Beilage!) geschaffenen LB-Tldesschülerbeiräte 
zeigen einen unterschiedlichen Entwicklungsstand und 
daher einen recht unterschiedlichen Aktionsrahmen. Die 
Finanzierung der Tätigkeit des Landesschülerbeiräte 
(bisher hauptsächlich Fa...'lrt- und Aufenthaltsspesen der 
SChülervertreter) erfolgt durch das'Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst auf dem Wege über die Landes­
schulräte auf Antrag der L8.-l1desschulräteo Direkte Zuwen­
dungen an die Schülervertreter in den Landesschülerbei­
räten gibt es nichto Diese Vorgangsweise und deren Not­
wendigkeit ist den Schülervertretern im Schülerbeirat 
des Bunde·sministeriums für Unterricht und Kunst wieder­
holt erläutert worden (zuletzt auf der Februartagung 

1976). 

e) Wie in der Beantwortung der seinerzeitigen 
schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr .. 168/J-NR/76 
betreffend Vorbereitung eines Schülervertretungsgesetzes 
bereits ausgeführt werden konnte, wendet das Bundes-
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ministerium für Unterricht und Kunst gerade der Frage 
der überschulischen Schülervertretung größte Aufmerk­
samkeit zu. 

Zu den Fragen ist im einzelnen festzustellen: 

ad -1 bis 3) 

Au;. 7" Februar 1973 hat die "Wiener Schüler­
vertretung" um eine Subvention ihrer" Tätigkeit im Jahre 
1973 in der Hi:5he von S 700000,- ersucht .. Das Ansuchen 
wurde am 18. Mai 1973 wiederholt. Beids Ansuchen mußten 
unter dem Hinweis abgelehnt werden, da.ß das Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst nur Aktivitäten auf Landesebene 
finanziell unterstützt, die von den Schülerbeiräten gemein­
sammit dem betreffenden Landesschulrat organisiert werden 
(vgl. oben d) 1). 

Ausnahmsweise wurde dem Vorsitzenden der 
"Grazer Schulsprecher ll auf Grund seines Ansuchens vom 
150 Dezember 1974 ein Betrag von S 20600,-- zur Ab­
deckung von Kosten gewährt, die durch eine Seminarveran­
staltung aufgelaufen und vom Betreffenden aus eigenen 
Mitteln bestritten worden waren. 

ad 4 bis 6) 
Bei Anträgen von Schülerorganisationen ist 

grundsätzlich die Frage zu prüfen, ob die betreffende 
Organisat"ion nicht Glied einer Jugendorganisation ist 
und ihr in dieser Eigenschaft nicht sowieso Förderungs­
mittel des Bundes zufließeno Die im österreichischen 
Bundesjugendring vertretenen Schlile:rorgaJlisationen 
haben die entsprechende Förderung für ihre J·ugendarbei t 
erhalten .. 
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Darüberhinaus wurden von der "Union Höherer 
Schüler" 1975 zur Veranstaltung von Informationsseminaren 
S 64.450, - und S 300000, - erbeten" D~Jn. Anträgen konnte 
nicht entsprochen werden. 

1975 hat die Arbeitsgemeinschaft "Schule UJld 

Bildung" (Tulln) zur Herausgabe eines Schülerkalenders 
mit Informatinnen über das Schulunt8rrichtsgesetz 
S 30.000,- beantragt und S 10.,000,- erhalten .. 

ad 7 und 8) 

Siehe oben, Punkt d)! 

ad 9 bis 11) 
Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

muß den: zum Ausdruck gebrachten Verdacht, daß die La.."'ldes­
schulräte die für Zwecke der Schülervertretung zur Ver­
fügung stehenden Gelder zweckwidrig verwenden, entschie­
den zurückweiseno Die Beträge werden - wie oben Punkt d) 
ausgeführt, von den Landesschulräten angefordert und 
nach zweckgebundener Verwendung mit den Landesbuchhal­
tungen abgerechneto 

Dies gilt selbstverständlich auch für den 
Stadtschulrat für Wieno Dieser hat bisher nur relativ 
kleine Beträge angefordert, weil in seinem Bereich die 
bei den anderen Ländern ins Gewicht fallenden Reise­
,und Aufenthai tskosten der Schülervertreter , die an den 
Sitzungen der Landesschülerbeiräte teilnehmen, natur­
gemäß wegfallen .. 

Beilagen 

274/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 11

www.parlament.gv.at



" . 
i 

... ..... ..... ," .. 

VON 

RICHTLINIEN 

1i' Ü R DIE EIN R ICH TUN G 

LA N DES S C H U L ERB E I RÄT E N 

(Empfehlung an ~ie Landesschulr~te) 

Das Bundesministerjum für Unterricht ",md .Kunst empfiehlt, 
bei der Einrichtung von LandesschüJerbeiräten nach fol­

genden Richtlinien vorzugehen: 

1. Der Landesschülerbeirat soll ein beratendes Organ sein, 
dessen sich der Landesschulrat bedient ~ um rJie Ansich­
ten der SchUler des Bundeslandes zu anste~enden schuli­
schen Fragen kennenzulerneno Darüber hinaus f'·ollen nie 
Schülervertreter im IJandesschül erbei rat die f1öglichkei t 

haben, Anfragen und Anträge vorzubringen" Die Vertreter 
des Landesschulrates sollen Gelegenheit nehmen, Infor~ 

mationen und Erläu terunp;en zur VerfUr;::ung zu steJ 1 en hZVl. 

Stellungnahmen abzu~el)en. 

2. Im Schülerbeirat einer; Landesschulrates roollen alle 
SChularten, die Klassen (Jahrgänge) .::.;.~ der 9. Schul-

t f~,l.Uc..wY"·~~ ..:l ",' • b t rr .:, B..:l 1 d S u'e..a-H lunren unu CJ.1e 1m e ,re ... enuen unt.;es an 
vertreten sind, durch Schulsprecher reprä~entiert sein. 
Die Gruppe (1) der allgemeinbilden0~·höheren Schulen, 
die Gruppe (2) der berufsbildenden mittleren und höhe­
ren Schulen sowie der mittleren Anstalten cer Lehrer­
und Erzieherbildung und, die Gruppe( 3) der herufsbil- . 
denden P~lichtschulen und der Polytechnischen Lehrgänge 
hätten jeweils die gleiche Anzahl von Vertretern zu ent­
fienrlen. Insp;ef18Dt F'o11 te der Schi.ilerhei rAt; Hjt'~lr:t;en~ et­

WA (He fUirke eLner Schulkls!;se hohen. 

·3 .. Die Mi t,~l i.ener (les TJF,mr1e.c;~H:llijJ erbe! rates p>o] 1 en nuf 

e.i~er PlenArnitzun~ oller Schu]npreGher der in Betracht 
kommenden Schulen, die alljährlich bi? 150 November 
abzuhalten i"äre', gewählt werden. Bei der Wahl \-lären 
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die Schul sprecher gemäß Punkt 1 nach ihrer Schulzuge­
hörigkeit zu gruppieren. Jede Gruppe h~tte die Anzahl 

, 
der ihr zustehenden Vertreter flir (1 enLand e~schiilerbei-
rat und eine ent~prechen~e Anzahl von Ersatzl~uten zu 
wählen. Als gewählt gelten diejeni~en Kandi~aten~ die 
die meisten Stimmen auf sich vereinif.en. 

4. In einem 2" vJahlgang wären in der Gruppe 1 (Schulspre­
eher der ARS) und in der Gruppe? (Schulsprecherder 
BHS, der BMS und rler mittleren Anstalten der Lehrer-
und Erzieherbildung) aus den e;emÄß Punkt'; gewählten 
MitgJieClern des Schülerbeirates·Cnicht oen Ersatz-
leuten) mit einfacher Mehrheit je ein Landesschulsprecher 
und ein Stellvertreter zu wählen. Die beiden Landesschul­
sprecher vertreten das Bundesland im Schülerbeirat beim 
Bundesministeriumfür Unterricht und Kunsto Ihre Funktion 
als Scbulsprecher einer bestimmten Schule sollte für die 
Zeit ihrer Amtsfiihrung als Landesschulsprecher von ihren 
in den Schulen seinerzeit gewählten Stellvertretern ausge-

. übt v/erd eno 

·5. Die Funktion eines Mitgliedes des Landesschtilerbeirates 
endet mit der nächsten vlahl gemäß den Punk-ten 2 und 3. 

Wird ein Mitglied des LandesschUlerbeirates vor diesem 
Zeitpunkt an seiner Schule al~ Schulsprecher abgewählt ode~ 
scheidet es aUG anderen Gründen aus dem Landesschülerbeirat 

. aus, so tritt im Landesschülerbe{~~t einer der seinerzeit 
gemäß Punkt a gevlähl ten Ersatzleute an seine Stelle. 

Fällt der Stellvertreter eines La.ndesschulsprechers aus, 
.. so rückt in der betreffenden Vertretungsgruppe ein seiner­
zeit gemäß Punkt .3 gewählter Ersatzmann nach, und· die Ver~ 
treter dieser Gruppe des Landesschülerbeirateswählen unter· 
sieh einen neuen Stellvertreter den Landesschulsprechers. 

Wirf! ,if!(10ch. ein Lanoesschulsprecher an r;ei ner Schule als 
Schul sprecher (lt)f:l'm.,rf3hl t,o ann hat (~er IJFlnd esschül el'beirat· 
auf~einer n~ch~ten Sitzung mit einfacher Mehrheit darliber 

. . 

zu entscheiden, ob der Landesschul~pre6her fUr den Rest 

der Funktionsperiode im A~te bleiben kann oder nicht. 
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" 6. Ein Landesschulsprecher kann im Lanc1esschül(~rbeirat von 
~cler Vertretunp;sgruppe, der er angehört, mi t 2/3-t1ehrhei~: 

oder vom Plenum ~es Lannesschülerhei rates mit 3/'+-r1p,'nrheit 
abgewählt werden. 

Wird ein Landesschulsprecher auf diese Weise" abgevlähl t 
oder scheidet er aus anderen Gründen aus ,so tritt sein 
Stellvertreter an seine Stelle, bis aile Schulsprecher 
der betreffenden Gruppe zu einer Neuwahl zusammentreten 
können .. Bei dieser Neuwahl wäre ana10g den Punkten 2 und 
3 vorzugehen. Eine Kandidatur des ehemaligen Landesschul­
sprechers ist dahei nicht mehr möglich" 

7. Bei 11i tg1iedern iles LandesschliJerh(dy,ües,. dj e Seiml Fp"r'c;-. 

eher nicht ganzjährig refilhrter rerufsh:i Inender pr"licht­
schulen sind, wHre so zu verfahren, ~aß der an einer sol-. 
chen Schul e neu ge':lähl te Schulsprecher au tomatisch ~m 
Landesschülerbeirat an die Stelle de~ ausge~chiedenen Schul­
sprechers tritt. 

8. Jugendorganisatione~, die im Schülerbeirat beim Bundes­
ministerium für Unterricht und "Kunst vertreten sind, wären 
dann einzuladen, je einen Vertreter in den Ianoesschüler­
beirat zu entsenden, wenn in dem betreffenden Bundesland 
eine Landesorganisation dieser JUFendorgani~ation besteht. 

Andere Jugendorganisationen wären einzuladen, je einen 
Vertreter zu entsenden~ wenn die betreffenden Organisatio­
nen SchUler des Bundeslandes in einem nennenswerten Aus­
maß erfasRen und betreuen. 

Die auf diese Weise nominierten Vertreter müßten Schtiler 
der im SchUlerbeirat repräs~ntierten Schulen sein. Eine 
ZUBammenfassunp.: dieser Schülervertreter in einer eigenen 
(4.) Gruppe "'IHre denkba:-. 

9. Der Landesf.chulrat sollte außer derPlenar~itzune; gemäß· 
Punkt .3 noch mindestens einmal im Schuljahr eine Plenar­
sitzung der Schul sprecher ZWecks Information über die 
Tätigkeit ner Beiräte auf Landes- und Bunrlesebene.einberuren. 
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Bei diesen Sitzungen könnten die ein7.elnen Gruppen auch 7.U 

getrennten Gruppenberatungen zusammentreten. 

Sitzungen des Lan~esGchUlerbeirates w~ren vom Landesschul­
rat nach Bedarf in solchen zeitlichen Ahständen einzube­
rufen, daß beim Landesschulrat eingebrachte Anfragen.und 
WUnsche der SchUlervertreter zeitgerecht behandelt werden 
können. Den Vorsitz führt der Präsident des L;:mdesschulrates 
oder ein von ihm zu nominierender Vertreter. 

10.Die Schuldirektionen hätten sich zu vergewissern, ob die 
Eltern der ~chUler, die im LandepschUlerbeirat hzw. als 
Landesschulsprecher t[ttig sein sollen, mit der ühernahme 
einer solchen Funktion einverstanden sind. 

Allen Schülervertretern (auch den Schu1sprec;bern ~~, 
bei den Plenarsitzungen) steht eine Entschä~igung für all­
fällige Reisekosten (ausgenommen Straßenbahn) und eine 
Abgeltung allfälliger A~slagen für Mahlzeiten zu, die in 
die Sitzungszeiten fallen. (Entsprechende Anträge wären 
von den Landesschulräten jeweils an das Bunde5minist~rium 
fUr Unterricht und Kunst, Abteilung I/9, zU,richteno) 

11.Zu den Sitzungen des LandesschUlerbeirates wären vom Lan­
desschulrat Beobachter aus dem Kreise der Schulaufsichts­
organe, der Eltern und der Lehrer,. im'Bedarfsfalle auch 
Personen in beratender Funktion (Experten) einzuladen. 
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B E M E. R K U N GE N 

zu den empfohlenen Richtlinien filr die Einrichtung 
von LandesschUlerbeiräten: 

1. Die Gruppen '1 (ARS) und? (ERS, Bf1S, mittlere Anstalten 
der Lehrer- und Erzieherbildung) stellen ,je einen IJan­
desscbulsprecher, der in den Scbillerbeirat beim Bundes­
ministerium filr Unterricht und Kunst delegiert ~ird. 

Die Gruppe 3 (Berufsbildende Pflichtschulen, Polytech­
nische Lehrg~nge) stellt derzeit noch keinen Landes­
schulsprechero Ohwohl Schüler herufsbirdenrier Pflicht­
schulen als Landesschulsprecher uni1 damit als Delegier-
te im Schillerbeirat des Bund0sministeriums für Unterricht 
und Kunst selhstverst~ndlich ohne weitere~ denkbar sind, 
ist im Hinblick auf riie Probleme, die bei nicht p:an7.jÄhriG: 

p:efilhrten Berufsschul en geg:ehen sinr) , unn nie SchvIierig­
keiten, die die Berufstätigkeit (uni1 daher oft UnabkBmm­
lichkeit) dieser Schülervertreter mit sich bTin~t, ein 
schrittweises Vorgehen angezeigt. Es werdßn zunächst 
Erfahrungen zu samIi1eln sein, ob die entworfenen Richt­
linien eine praktikable LBsung des Vertretungsproblems 

auf Landesebene darstellen. 

Eine Vertratung der Schüler der berufr:bildenden P"licht­
schulen im Schülerbeirat des Bundesministeriu!ns für 
Unterricht Und Kun~t wi~d- wie bisher - durch ge­
sondert; einzuberufenne Vertreter dieser Schulen wahr­
genommen tdernen. Eine VergrBßerung ner ~ahl (He~er Ver­

treter ist vorges€hen. 
Die Zuordnung der Polytechnischen ~ehrgHnge zur Gr'Uppe 
der berufsbildenden Pflicht;.;chule~ geschieht au~ fol­
genden Erwägungen: 
a) Der Aufhau einer selbständigen Kurie i~t hei die~er 

Schu~art nicht wirkli.ch pinnvoll. 
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b) Die SchUler des Polytechnischen Lehrganges sind in 
der Regel die klinftie:en Absolventen berufsbiloender 

Pflichtschuleno 
c) Die Pflichtschulen sind so In einer gemeinsamen Kurie 

zusammengefaßto 

20Um eine kontinuierlicbe Arbeit im TJandesEchulerbeirat zu 
sichern, ist es angezeigt, die ge,'Jnhlten Landesschul,;.. 
sprecher nicht automatisch abz.ubRrufen, wenn sie wB.hrencJ 
des Schuljahres a]~ Schulsprecher- abgewählt wer~en sol]~n, 
sondern riie Entscheidung Uher einen eventuellen RUcktritt 
dem Lannesschlilerheirat zu Ubertrk~en. Es fUhrt dies unter 
Umstönden Zi1ar zu einer Durchlr'cchung (Jes Prinzips, daß 
Mitglier)er (Jes Landesschiilerbeirates auch Schulsprecher' 

sein mUssen, scheint aber notwendig zu sein, soll der 
, , 

LandesschLilerbeiratnicht zu stark von schulinternen Ver-, 
änderungen in r/Ii tleid enschaft gezogen werden .. 

3., Die Entscheidung darUber, ob je;nand zu den Sitzungen des 
LandesschUlerbeirates eingeladen wird oder nicht, lie~t 

in allen Zweifelsf~llen beim Landesschulr~t., Den SchUler­
vertretern im Schlilerbeirat sollte eher dargelegt \oJerrlen, 
von welchen Erw~gungen sich der Lanrlesschulrat im einzel,nen 

Falle hat leiten las3en. 
," 

4. Anträge auf Ersatz ~er Kosten, die ~en SchUlervertretern 
durch die Plenar~itzungen der Schulsprecher und die 
Sitzungen des Lan~esschUlerbeirates erwachsen, wären 
ausschließlich vom Lande2schulrat an das Bundesmini­
steriurn fUr Unterricht und Kunst (Abteilung I/9) zu 
richten .. 

5. Derzeit sind im SchUlerbeirat beim Bunr'lesministeriurn fUr 
Unterricht und,Kunst folgende JUr"endorganisationen ver­

treten: 

Örterreichischer Bun~esju~enr1rinrr 

Evangelisches Jur:endwerk 
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Katholische studierende JUf,end österreichs 
MittelschUler-Kartell-Verband 
ö s te rr ei chis ch e Ge '.tJe rk sc ha ft s j ug en d 
Pfadfinder österreichs 
Verband der Marlan. Studentenkongregationen 
Verbandsozie.listischer l'1ittelschüler 
Ring freiheitlicher Jugend 
Sozialistische Jup;end Osterreichs 
Junge Generation in der Volkspartei 

-3-
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